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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit
(KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2004)0629)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 179 Absatz 1 und Artikel 181a Absatz 2 des 
EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0128/2004),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für internationalen Handel 
und des Haushaltsausschusses (A6-0060/2005),

1. lehnt den Vorschlag der Kommission ab;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag zurückzuziehen und die zweckdienlichen 
Schritte einzuleiten, um einen neuen Vorschlag vorzulegen, der den Besorgnissen des 
Parlaments Rechnung trägt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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BEGRÜNDUNG

Die Vorschläge der Kommission für eine Reihe von Verordnungen zur Rationalisierung der 
legislativen Instrumente im Bereich der auswärtigen Politik gliedern sich in geographische 
und thematische Instrumente sowie zusätzliche Elemente.

Für den Entwicklungsausschuss ist vor allem der Vorschlag der Kommission für die 
Schaffung eines einzigen Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit (DCECI) von Belang. Das DCECI soll 16 bestehende 
Verordnungen ersetzen.

Das Parlament begrüßt es durchaus, dass sich die Kommission Gedanken über die 
Notwendigkeit einer wirksamen europäischen Entwicklungspolitik macht, und stimmt mit ihr 
darin überein, dass die bestehende Struktur einer Rationalisierung bedarf und dass das 
Parlament an der Herbeiführung aller notwendigen Reformen einschließlich der Einführung 
der möglicherweise nötigen neuen Instrumente beteiligt sein sollte. Der 
Entwicklungsausschuss ist bereit, eng und konstruktiv mit der Kommission und dem Rat 
zusammenzuarbeiten, um eine reformierte Struktur zu schaffen.

Sollte jedoch der jetzt vorgeschlagene Verordnungsentwurf angenommen werden, so hätte 
dies weitreichende politische und haushaltstechnische Konsequenzen.

Die vorgeschlagene Verordnung wirft zwei Arten von Problemen auf:

– Marginalisierung der Rolle und der Befugnisse des Parlaments (vorgeschlagene 
Verfahren),

– Zusammenlegung von zwei Politikbereichen (wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklungszusammenarbeit) mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Arbeitsmethoden in einer unnatürlichen Verbindung, was sich zu Lasten der 
Entwicklungszusammenarbeit auswirkt.

1. Die Kommission behauptet, dass die vorgeschlagenen Instrumente politikgesteuert 
sind. Dies mag für andere Vorschläge zutreffen, es ist jedoch schwierig, hinter dem DCECI-
Vorschlag auch nur eine einzige Politik, sei es im Bereich der Entwicklung oder der 
Wirtschaft, zu entdecken:

– Die bestehende Entwicklungspolitik, wie sie in der Erklärung über die 
Entwicklungspolitik vom November 2000 definiert wird, ist eindeutig nicht 
vorhanden; der Vorschlag widerspricht in der Tat sogar dem Geist und dem 
Buchstaben dieser Erklärung.

– Da die Erklärung vom November 2000 zurzeit revidiert wird und die Diskussion 
gerade erst begonnen hat, kann die neue Erklärung zweifellos nicht die Grundlage für 
diesen legislativen Vorschlag bilden.

Die Kommission sollte die politischen Ziele, die hinter diesem Instrument stehen, 
unmissverständlich definieren und mit dem Parlament eine Aussprache darüber eröffnen.
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2. Der DCECI-Vorschlag bezieht sich auf ein breites Spektrum von Ländern, und zwar 
sowohl Entwicklungs- als auch Industrieländern, während die Verfassung und der EG-Vertrag 
die Grundlage für eine gesonderte Entwicklungspolitik für Entwicklungsländer bieten. Es 
sollte dem Parlament sehr zu denken geben, dass der DCECI-Vorschlag Bestimmungen 
enthält, bei denen zwischen den beiden Bereichen nicht unterschieden wird und die mit den
im EG-Vertrag und in der Verfassung verankerten Grundsätzen nicht in Einklang stehen.

Beim DCECI-Vorschlag kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er eine 
„Standardfunktion“ erfüllen, d.h. all das abdecken soll, was nicht von den anderen 
Verordnungen erfasst wird, wodurch es der Kommission ermöglicht wird, eine Vielzahl von 
Aktionen in allen Ländern durchzuführen, die nicht unter andere geographische Instrumente 
fallen.

Infolgedessen besteht die einzige geographische Beschränkung seines Anwendungsbereichs 
in einer Negativliste, in der die Länder verzeichnet sind, auf die das Instrument nicht
anwendbar ist (Mitgliedstaaten, Länder, die für eine Gemeinschaftshilfe im Rahmen des 
Heranführungsinstruments oder des Europäischen Nachbarschafts- oder 
Partnerschaftsinstruments in Betracht kommen, sowie internationale Maßnahmen in 
multilateralen Rahmen).

3. Von Seiten der Kommission heißt es, dass es notwendig ist, über ein „Wirtschafts- und 
Entwicklungsinstrument“ zur Erleichterung wirtschaftlicher Maßnahmen in 
Entwicklungsländern zu verfügen. Im Jahre 2001 legte die Kommission jedoch selbst im 
Rahmen der für die Entwicklungszusammenarbeit geltenden Rechtsgrundlage (Artikel 179 
EGV) einen Vorschlag für eine Verordnung über die Zusammenarbeit mit Asien und 
Lateinamerika vor, der eine Bestimmung enthielt, wonach die Zusammenarbeit der 
„Förderung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit, dem Ausbau der 
Investitionsbeziehungen sowie der Förderung der Integration der Länder Asiens und 
Lateinamerikas in das multilaterale Handelssystem und der Umsetzung der WTO-
Übereinkommen“ dienen sollte. Die Kommission war seinerzeit offensichtlich der 
Auffassung, dass die vorerwähnte Rechtsgrundlage für Maßnahmen im wirtschaftlichen 
Bereich in Entwicklungsländern angemessen war. Aber selbst wenn für wirtschaftliche 
Maßnahmen in Entwicklungsländern der neue Artikel 181 a über die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit erforderlich ist, würde nichts die Kommission daran hindern, getrennte 
Instrumente für Entwicklungs- und Industrieländer vorzuschlagen.

4. Der Vorschlag enthält keine allgemeine Zielsetzung. Stattdessen werden in einer nicht 
erschöpfenden Liste die Sektoren, die unterstützt werden können, sehr allgemein wie folgt 
beschrieben: „insbesondere zur Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit, der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der finanziellen Zusammenarbeit, der wissenschaftlichen 
und technischen Zusammenarbeit oder anderer Formen der Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern und Regionen sowie zur Unterstützung internationaler Maßnahmen, die der 
Förderung der Ziele der internen Gemeinschaftspolitiken außerhalb der EU dienen“. Während 
von Kommission, Parlament und Rat immer wieder nachdrücklich betont wurde, dass die 
Millennium-Entwicklungsziele im Zentrum der gemeinschaftlichen Entwicklungspolitik 
stehen müssen, werden sie als Ziel nicht genannt (tatsächlich werden sie im DCECI-
Vorschlag ein einziges Mal erwähnt, und zwar in einer Erwägung – die nicht 
rechtsverbindlich ist). Angesichts der sehr allgemein gehaltenen Definition der Ziele würden 
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Entscheidungen über zu unterstützende Bereiche getroffen werden können, ohne dass das 
Parlament eingeschaltet werden muss. Der vorliegende Vorschlag lässt es also fraglich 
erscheinen, ob die Kommission die ihr im Rahmen dieses Textes eingeräumten sehr 
weitgehenden Befugnisse nutzen würde, um die grundlegenden Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit (d.h. die Linderung der Armut mit Hilfe der Millennium-
Entwicklungsziele) in Angriff zu nehmen.

Der Vorschlag enthält eine detaillierte Liste von 31 Bereichen, die die Maßnahmen betreffen 
können, aber da in der Einleitung der Ausdruck „insbesondere“ verwendet wird, muss sie als 
nicht erschöpfend betrachtet werden. Außerdem eröffnet der letztgenannte Bereich, 
beschrieben als „alle sonstigen Bereiche, die für die Verwirklichung der in den Artikeln 177 
bis 181 a des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Ziele 
maßgeblich sind“, die Möglichkeit, Maßnahmen in anderen nicht in der Liste enthaltenen 
Bereichen durchzuführen.

Der Vorschlag enthält somit, was den politischen Geltungsbereich betrifft, eine Mixtur aus 
Zielen und Politiken (einschließlich der Förderung des Handels zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den Industrieländern, der Steuerung von Asyl- und Migrationsströmen 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, die im Finanzbogen mehrmals erwähnt 
werden und folglich vermutlich unter „insbesondere“ im Rechtstext fallen).

5. Der Finanzrahmen sieht keine Mittel für bestimmte politische Ziele vor, und der 
einzige spezifische Finanzrahmen, der erwähnt wird, ist der dem EEF entsprechende für die 
AKP-Länder. Abgesehen davon ist die Möglichkeit des Austausches von Mitteln gegeben, 
sodass es nicht möglich ist, die finanzielle Ausstattung für die Entwicklung von der für andere 
Ziele, vor allem wirtschaftspolitische Ziele, zu trennen. Diese Mittelzuweisungen werden auf 
der Grundlage von „Programmierungsdokumenten“ festgelegt, über die das Parlament nicht 
mitentscheiden kann. Wenngleich im Laufe des jährlichen Haushaltsverfahrens gesonderte 
Haushaltslinien eingeführt werden könnten, könnten diese immer noch Gegenstand von 
Mittelübertragungen sein, die ohne Zustimmung des Parlaments vorgenommen werden, wenn 
sie innerhalb desselben Haushaltskapitels erfolgen. Das Parlament sollte sich mit den 
Auswirkungen derartiger Bestimmungen sehr gründlich auseinandersetzen.

6. Einige Konsequenzen des DCECI-Vorschlags sind besonders schwerwiegend und für 
das Parlament nicht akzeptabel. Der Vorschlag räumt der Kommission und dem Rat sehr 
weitgehende Durchführungsbefugnisse ein, die sich auch auf die Formulierung der Politik und 
die Bewirtschaftung von Ressourcen erstrecken. Dies geht zu Lasten der Befugnisse, die das 
Parlament derzeit im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens ausübt, und auch zu Lasten der 
Befugnisse, die ihm im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens zustehen.

Es ist fraglich, inwieweit das Parlament im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens auch 
weiterhin seinen Einfluss wie bisher geltend machen könnte. Die Kommission hat noch nichts 
darüber verlauten lassen, wie ihre Vorschläge zur Struktur des Haushaltsplans im Rahmen der 
neuen Finanziellen Vorausschau voraussichtlich aussehen werden. Zurzeit ist es so, dass sich 
viele Haushaltslinien direkt auf Programme beziehen, die ersetzt und im Rahmen des DCECI 
zusammengefasst werden sollen. Die Kommission hat zwar angedeutet, dass sie nicht bestrebt 
ist, eine einzige Haushaltslinie für die DCECI-Verordnung vorzuschlagen, sie bemüht sich 
jedoch seit mehreren Jahren darum, die bestehende Struktur des Haushaltsplans durch eine 



RR\561100DE.doc 9/22 PE 353.674v02-00

DE

Reduzierung der Anzahl der Haushaltslinien für die Entwicklungspolitik zu vereinfachen. Das 
Parlament muss deshalb sehr wachsam sein, um zu verhindern, dass seine Befugnisse 
untergraben werden.

Derzeit basieren die meisten entwicklungspolitischen Initiativen auf gesonderten im Rahmen 
des Mitentscheidungsverfahrens erlassenen Verordnungen, die gewöhnlich für einen 
begrenzten Zeitraum gelten, nach dessen Ablauf die Politik überprüft und eine neue 
Verordnung erlassen wird. Das Parlament hat somit bei der Festlegung der Ziele, des 
Anwendungsbereichs und der anzuwendenden Methoden für jeden Politikbereich ein 
reguläres Mitspracherecht. Der jetzt vorliegende Vorschlag würde jedoch als solcher als 
Rechtsgrundlage für alle künftigen Maßnahmen dienen, unabhängig davon, ob sie im Rahmen 
neuer Initiativen getroffen werden oder nicht, wodurch neue Rechtsvorschriften überflüssig 
wären. Die periodische Rechtsetzung würde durch ein Komitologieverfahren ersetzt, an dem 
nur die Kommission und der Rat beteiligt wären, die Strategiepapiere und andere 
Programmierungsdokumente annehmen würden. Dies würde bedeuten, dass die legislativen 
Befugnisse des Parlaments in diesem Bereich auf einen Schlag abgeschafft würden.
Außerdem würde die vorgeschlagene Verordnung für einen unbefristeten Zeitraum gelten, 
und sie enthält eine Bestimmung, wonach eine Überprüfung nur auf Initiative der 
Kommission stattfindet. Das Parlament könnte somit seine verloren gegangenen Befugnisse 
nicht zurückgewinnen.

7. Die Kommission betrachtet die laufende Revision der Erklärung über die 
Entwicklungspolitik möglicherweise als ein Mittel, um die allumfassenden administrativen 
Bestimmungen des DCECI-Vorschlags um eine entwicklungspolitische Orientierung zu 
erweitern. Es handelt sich hier jedoch um eine politische Erklärung, die nicht 
rechtsverbindlich ist und, wie bereits früher erwähnt, im vorliegenden Vorschlag überhaupt 
nicht beachtet worden ist. Eine solche politische Erklärung wäre deshalb nur ein kärglicher 
Ersatz für den Verzicht auf Mitentscheidungsbefugnisse.

8. Nach der vorgeschlagenen Verordnung werden geographische und thematische 
Programme lediglich „möglichst“ unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erstellt, wodurch die 
Verpflichtungserklärung der Kommission in Bezug auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
an Hilfsprogrammen der EG in Frage gestellt und die Grundlage für die Beteiligung 
nichtstaatlicher Akteure im Rahmen des Abkommens von Cotonou unterminiert wird. Dies 
kann nicht hingenommen werden.

9. Die Kommission räumt ein, dass die Struktur der im Rahmen der Rubrik 4 (die das 
gesamte auswärtige Handeln der EU abdeckt) vorgeschlagenen Instrumente bedeutet, dass 
eine genaue Zahl für die öffentliche Entwicklungshilfe im Rahmen von Rubrik 4 der neuen 
Finanziellen Vorausschau nicht genannt werden kann, da sie von der künftigen 
Programmierung der Mittel im Rahmen der unterschiedlichen Instrumente abhängen wird1.
Dies ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass es dem DCECI an finanzieller 
Sichtbarkeit für die Bereitstellung von Entwicklungsmitteln fehlt.

Schlussfolgerungen

Es sei hier eine Aussage von UN-Generalsekretär Kofi Annan zitiert, wonach die Bedürfnisse 
  

1 Technical Fiche 37.
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der Entwicklungsländer aus Gründen der Selbstlosigkeit und aus Gründen des gesunden 
Eigennutzes auf der politischen Tagesordnung ganz oben stehen müssen. Das Parlament 
würde deshalb ein wirksameres, effizienteres, großzügigeres und gezielteres Engagement für 
die Entwicklungsländer auf Seiten der Union begrüßen. Bei einer Vermischung der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Nicht-Entwicklungsländern und der 
Entwicklungszusammenarbeit mit den ärmsten Ländern werden die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer und die selbstlos übernommenen Pflichten oder der „gesunde Eigennutz“ 
jedoch nicht angemessen berücksichtigt. Um unsere Ziele zu erreichen, sollten alle als 
notwendig erachteten vereinbarten Reformen durchgeführt werden, aber die Reformen 
müssen von Rechenschaftspflicht und Transparenz begleitet sein.

Die vorgeschlagene Verordnung entspricht nicht den vorstehenden Überlegungen, 
insbesondere was die mit der demokratischen Überwachung verbundene Transparenz angeht.
Außerdem ist eine Verknüpfung der Entwicklungszusammenarbeit mit der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Industrieländern weder notwendig noch wünschenswert.

Es liegt auf der Hand, dass viele der Schwierigkeiten, die dieser Verordnungsentwurf vom 
Standpunkt der Entwicklung aus betrachtet aufwirft, eine direkte Folge des hybriden 
Charakters des Textes sind. Der Versuch, durch einen Gewaltakt zwei unterschiedliche 
Bündel von Zielen und Werkzeugen in einer einzigen Verordnung miteinander zu 
verschmelzen, hat nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit. Dies liegt 
daran, dass in dem Vorschlag auf die meisten der international anerkannten und bewährten 
Verfahren der Entwicklungszusammenarbeit verzichtet wurde. Dieser „Besitzstand“ aus 35 
Jahren Entwicklungszusammenarbeit ist Teil des für die Entwicklungspolitik der EU 
geltenden Rechtsrahmens geworden, der auch mit der Vorgehensweise der meisten Geber im 
Einklang steht. Er umfasst Konzentration, Kohärenz, Koordinierung, Harmonisierung, 
Eigenverantwortung der Begünstigten und die Mitwirkung aller Beteiligten. Die Kommission 
versucht, diesen Rahmen zu sprengen, und hat dabei den die Entwicklung betreffenden Teil 
der Verordnung stark verwässert.

Es besteht ein starkes Ungleichgewicht zwischen dem Wunsch der Kommission nach größerer 
Flexibilität auf der Ebene des Mikromanagements (der vollkommen verständlich ist) und der 
Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht und einer offenen und transparenten demokratischen 
Debatte über die Strategien und Prioritäten der EU-Hilfe. Die Verteidigung der 
demokratischen Rolle und des Einflusses des Parlaments kann und muss als ein wertvolles 
eigenständiges Ziel betrachtet werden. Dies könnte auch notwendig sein, um die vom 
Parlament als erforderlich erachteten Änderungen an dem von der Kommission 
vorgeschlagenen Paket durchzusetzen. Auf die Rechenschaftspflicht gegenüber den gewählten 
Vertretern der EU-Bürger sollte nicht wegen administrativer Zwänge und aus Gründen der 
Effizienz verzichtet werden. Ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den beiden 
Grundsätzen ist möglich und muss erreicht werden.

Die vorgeschlagene Verordnung weicht so stark von den Vorstellungen des Europäischen 
Parlaments hinsichtlich der Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ab und 
birgt so viele Nachteile für die Befugnisse des Parlaments, dass eine Änderung unmöglich ist.

Es wird deshalb vorgeschlagen, dass die Kommission diesen Verordnungsentwurf zurückzieht 
und ihn durch zukunftsorientierte Vorschläge ersetzt, die der heutigen Einstellung zu 
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Entwicklungsfragen entsprechen und gleichzeitig die Befugnisse und Vorrechte des 
Europäischen Parlaments respektieren. Als Ausgangspunkt muss dabei die Forderung des 
Parlaments stehen, dass die Kommission seinen Besorgnissen, wie sie in diesem Bericht 
geschildert werden, bei der Ausarbeitung der Vorschläge, die den vorliegenden 
Verordnungsentwurf ersetzen sollen, Rechnung trägt.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR AUSWÄRTIGE 
ANGELEGENHEITEN

für den Entwicklungsausschuss

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit
(KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Irena Belohorská

KURZE BEGRÜNDUNG

Nach sorgfältiger Prüfung des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit muss die Verfasserin der Stellungnahme den Schluss ziehen, 
dass der Vorschlag in seiner vorliegenden Form nicht annehmbar ist. Eine Reihe der im 
Kommissionsvorschlag vorgebrachten Ideen sind äußerst interessant; sie könnten, wenn sie 
richtig umgesetzt würden, der EU-Politik in den Bereichen des auswärtigen Handelns eine 
neue Dynamik verleihen und zu sehr viel konkreteren Ergebnissen führen und sollten deshalb 
zu einem späteren Zeitpunkt eingehend diskutiert werden. Da die Annahme des 
vorgeschlagenen Instruments in der vorliegenden Form jedoch die Befugnisse des Parlaments 
wesentlich untergraben würde, empfiehlt die Verfasserin dem Ausschuss, insbesondere aus 
folgenden Gründen gegen den Vorschlag zu stimmen:

Die Kommission schlägt einen neuen Rahmen „für die Planung und Abwicklung der 
Hilfsmaßnahmen“ vor, „um die Wirksamkeit der Außenhilfe der Gemeinschaft zu steigern“, 
und stellt zu diesem Zweck mehrere neue Finanzinstrumente vor. Die dem Ausschuss 
vorliegende vorgeschlagene neue Verordnung ist „das dritte allgemeine Instrument, das die 
auswärtige Politik der Union direkt unterstützt“. (Die anderen sind: das 
Heranführungsinstrument, das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument und 
das Stabilitätsinstrument.) Es liegt jedoch auf der Hand, dass die vier neuen Verordnungen 
über Finanzierungsinstrumente für die externe Politik als Teil eines Pakets betrachtet und 
behandelt werden müssen.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sieht ein, dass es wichtig ist, einen 
rationalisierten/konsolidierten Ansatz zu verfolgen, um die Außenhilfe besser koordinieren zu 



RR\561100DE.doc 13/22 PE 353.674v02-00

DE

können. Er macht jedoch auch darauf aufmerksam, dass die Instrumente in der 
vorgeschlagenen Form die Rolle des Parlaments bei der Gestaltung der Politik ganz erheblich 
unterminieren würden. Dies würde dazu führen, dass das Parlament nicht länger in der Lage 
wäre, seine demokratische Aufgabe innerhalb des politischen Verfahrens für die Zuweisung 
von Mitteln für bestimmte Programme wahrzunehmen.
Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass das Europäische Parlament die ihm nach den 
Verträgen zustehenden Befugnisse ausüben kann und so alle neuen Finanzinstrumente mit 
einer verstärkten Legitimität, demokratischen Kontrolle und Transparenz einhergehen.

Große Besorgnis ruft auch die Tatsache hervor, dass die neuen Verordnungen unbefristet sind.
Artikel 25 des zur Prüfung vorliegenden Verordnungsvorschlags (das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit) sieht zwar die Möglichkeit einer Überprüfung vor, es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass es sich hier wirklich nur um eine Möglichkeit handelt („Die Kommission 
unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat vor dem 31. Dezember 2011 
Vorschläge für die künftige Anwendung der Verordnung und für die gegebenenfalls 
erforderlichen Änderungen“). Notwendig ist indessen die eindeutige Festlegung eines 
bestimmten Zeitraums für die Anwendung der Verordnung, damit das Parlament bei dessen 
Ablauf in der Lage ist, sich umfassend an einer Überprüfung des Instruments bzw. der 
Instrumente zu beteiligen.

Da die vorstehend aufgeführten Punkte eindeutig keineswegs zufriedenstellend sind, schlägt 
der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten vor, sich dem Standpunkt des federführenden 
Entwicklungsausschusses anzuschließen und dem Parlament die Ablehnung des 
Kommissionsvorschlags zu empfehlen. Zugleich fordert er die Kommission auf, das gesamte 
„Paket“ unverzüglich zu überprüfen und dabei den Besorgnissen des Parlaments voll und 
ganz Rechnung zu tragen.

Legislativvorschlag

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten empfiehlt, den Vorschlag der Kommission 
abzulehnen.
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Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD)
Federführender Ausschuss DEVE

Mitberatender Ausschuss
Datum der Bekanntgabe im Plenum

AFET
26.1.2005

Verstärkte Zusammenarbeit Nein

Berichterstatter(-in/-innen)
Datum der Benennung

Irena Belohorská
30.11.2004

Prüfung im Ausschuss 15.3.2005
Datum der angenommenen 
Änderungsanträge

15.3.2005

Ergebnis der Schlussabstimmung Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

38
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Vittorio Emanuele Agnoletto, Monika Beňová, André Brie, Elmar 
Brok, Paul Marie Coûteaux, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, 
Giorgos Dimitrakopoulos, Anna Elzbieta Fotyga, Maciej Marian 
Giertych, Ana Maria Gomes, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Joost 
Lagendijk, Cecilia Malmström, Willy Meyer Pleite, Francisco José 
Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Justas Vincas Paleckis, 
Tobias Pflüger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György 
Schöpflin, Ursula Stenzel, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, 
Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Irena Belohorská, Marielle De Sarnez, Árpád Duka-Zólyomi, Anneli 
Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Józef 
Pinior, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)
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14.3.2005

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL

für den Entwicklungsausschuss

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit
(KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

Verfasser der Stellungnahme (*): David Martin

(*) Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen – Artikel 47 der Geschäftsordnung

KURZE BEGRÜNDUNG

Nach sorgfältiger Prüfung des Kommissionsvorschlags für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit sieht sich der 
Verfasser der Stellungnahme zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass der Vorschlag wegen 
der substantiellen Erosion der Befugnisse des Parlaments, die aus der Annahme des 
vorgeschlagenen Instruments resultieren würde, in seiner vorliegenden Form inakzeptabel ist.

Zwar begrüßt der Verfasser der Stellungnahme das Gesamtziel der Vereinfachung und 
Rationalisierung der Gesetzgebungsinstrumente im Hinblick auf die Außenpolitik, ist jedoch 
der Ansicht, dass der neue Kommissionsvorschlag die derzeit vom Parlament ausgeübten 
Befugnisse im Einklang mit den Verträgen im Rahmen der Mitentscheidung und des 
jährlichen Haushaltsverfahrens erheblich beeinflusst.

Durch die vier neuen Vorschläge für externe Finanzierungsinstrumente, die aufgrund der 
Logik der Kommission als Paket betrachtet werden sollten, wird die Rolle des Parlaments 
erheblich eingeschränkt.

In ihrer vorliegenden Form hindern die neuen Instrumente das Parlament an der Ausübung 
seiner demokratischen Rolle im Rahmen des politischen Entscheidungsprozesses mit dem 
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Ziel, Mittel für konkrete Programme zuzuweisen.

Darüber hinaus sind die neuen Verordnungen verglichen mit der bisherigen und üblichen 
Praxis zeitlich nicht begrenzt und würden daher das Parlament daran hindern, sich an 
künftigen Überprüfungen der Instrumente zu beteiligen. Das Parlament sollte die Möglichkeit 
behalten, regelmäßig über die Ziele, den Geltungsbereich und die im Rahmen der 
verschiedenen Instrumente anzuwendenden Methoden uneingeschränkt mitzuentscheiden.
Daher bedarf es eines festgesetzten Anwendungszeitraums.

Kurz gesagt ist es unverzichtbar, dass das Europäische Parlament mit Blick auf die 
effizientere Gestaltung der Auslandshilfe der Gemeinschaft weiterhin in der Lage ist, die ihm 
durch die Verträge übertragenen Befugnisse wahrzunehmen und so die neuen 
Finanzierungsinstrumente mit verstärkter Legitimität, demokratischer Kontrolle und 
Transparenz auszustatten.

Aus all diesen Gründen schlägt der Ausschuss für internationalen Handel vor, den 
Kommissionsvorschlag abzulehnen.

Der Ausschuss für internationalen Handel fordert die Kommission auf, unverzüglich 
gemeinsam mit dem Parlament geeignete Schritte zur Vorlage eines neuen Pakets von 
Finanzierungsinstrumenten zu unternehmen, in dessen Rahmen die Einwände des Parlaments 
berücksichtigt werden.

LEGISLATIVVORSCHLAG

Der Ausschuss für internationalen Handel empfiehlt, den Vorschlag der Kommission 
abzulehnen.
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Rates zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer (KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))
Federführender Ausschuss DEVE
Mitberatender Ausschuss
Datum der Bekanntgabe im Plenum

INTA
26.1.2005

Verstärkte Zusammenarbeit Ja
Verfasser(in) der Stellungnahme
Datum der Benennung

David Martin
16.11.2004

Prüfung im Ausschuss 22.2.2005 14.3.2005
Datum der Annahme der 
Änderungsanträge 

14.3.2005

Ergebnis der Schlussabstimmung Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

16
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Daniel Caspary, Françoise Castex, Béla Glattfelder, Jacky Henin, 
Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, David Martin, Javier 
Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert 
Sturdy, Johan Van Hecke und Zbigniew Zaleski

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Jorgo Chatzimarkakis und Pierre Jonckheer

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)
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16.3.2005

STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES 

für den Entwicklungsausschuss

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit
(KOM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Reimer Böge

KURZE BEGRÜNDUNG

1. Der Verfasser der Stellungnahme stellt fest, dass es sich bei der vorgeschlagenen 
Verordnung um eine Art „Ermächtigungsgesetz“ handelt (das sich sehr stark auf 
Verfahrensfragen konzentriert und lediglich auf andere Dokumente verweist, in denen die 
politischen Maßnahmen konkret ausformuliert sind). Das Parlament scheint demnach nur 
wenig Einfluss auf die tatsächliche Formulierung der entsprechenden Politik zu haben.
Die Verordnung bezieht sich auf 16 derzeit geltende Verordnungen und hat demnach 
einen sehr weiten Umfang, der von der Bekämpfung der Armut in Afrika bis zur 
Förderung des Handels mit Industrienationen reicht.

2. Unter dem Aspekt der parlamentarischen Übersicht sowie klarer Zielsetzungen und der 
Transparenz betrachtet der Verfasser der Stellungnahme diesen Sachverhalt als 
zweifelhaft, auch wenn eine entsprechende Beurteilung Sache der federführenden 
Ausschüsse sein wird. Er weist jedoch darauf hin, dass der Vorschlag von den für den 
externen Bereich zuständigen Ausschüssen mit erheblichen Vorbehalten aufgenommen 
worden ist.

3. Für die Umsetzung des vorgeschlagenen Instruments werden folgende vier Ebenen 
genannt:

• Der in Artikel 24 vorgeschlagene Mitentscheidungs-Finanzrahmen: 44.229 Millionen 
Euro für den Zeitraum 2007-2013, davon 23.572 Millionen Euro für die AKP-Staaten 
(Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds in den Haushaltsplan). Dieser 
Rahmen soll die jeweiligen Haushaltsmittel der 16 derzeitigen Verordnungen ersetzen 
(wovon einige unter das Verfahren der Mitentscheidung fallen, andere dagegen nicht).

• Eine „strategische Ebene“, auf der geografische oder thematische Programme (von der 
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten) erstellt werden und 
Strategiepapiere angenommen werden.
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• Mehrjahres-Richtprogramme (normalerweise 3 Jahre), mit denen die mittelfristige 
Planung und die ausgewählten Prioritätsbereiche festgelegt werden. Sie enthalten 
Angaben über die indikative Zuweisung der Finanzmittel insgesamt und nach 
Prioritätsbereichen.

• Jährliche Aktionsprogramme auf der Grundlage der genannten Ebenen. Diese 
Aktionsprogramme enthalten detaillierte Angaben über die Zielsetzungen und legen die 
Managementverfahren und den Gesamtbetrag der geplanten Finanzierungen fest.

4. Artikel 14 bestimmt Folgendes: „Die Mittelbindungen erfolgen auf der Grundlage von 
Beschlüssen der Kommission, die nach Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 
11 Absatz 2 gefasst werden.“ Dies bedeutet, dass sie nach Maßgabe der Strategiepapiere
(Artikel 7 Absatz 1), der Mehrjahres-Richtprogramme (Artikel 8 Absatz 1) und weiterer 
flankierender Maßnahmen (Artikel 11 Absatz 2) erfolgen. Das Parlament hat darauf 
keinerlei Einfluss.

5. Der Verfasser der Stellungnahme hat bei den Ausschüssen ernsthafte Bedenken in Bezug 
auf den möglichen Einfluss des Parlaments festgestellt. Gleichzeitig sind Fragen darüber 
aufgetaucht, inwieweit die Haushaltsgremien des Parlaments diesen mutmaßlichen 
Mangel an Einflussnahme auf die Politik ausgleichen können oder sollen. Der Verfasser 
der Stellungnahme ist nicht bereit, diesem Gedankengang zu folgen, weil es Grenzen 
dafür gibt, was über den Jahreshaushalt sinnvollerweise erwartet werden kann. So könnten 
beispielsweise selbst dann, wenn das Parlament Haushaltsmittel für eine bestimmte 
Priorität vorsehen würde, ernsthafte Probleme bei der Umsetzung auftauchen, wenn die 
Kommission zu der Auffassung gelangen würde, dass damit weder dem Inhalt noch den 
Zielsetzungen der Rechtsvorschrift entsprochen wird. Dies führt zu ernsthaften Problemen 
bei der Auslegung, da die Verordnung selbst, wie oben erwähnt, lediglich 
Rahmencharakter hat und nicht wirklich die entsprechende Politik als solche enthält.

6. Der Verfasser der Stellungnahme muss deshalb zu der Schlussfolgerung gelangen, dass es 
gefährlich wäre, darauf zu vertrauen, die Haushaltsbefugnisse des Parlament als 
„Notanker“ einzusetzen, wenn es mit dem Rechtstext in der vorgeschlagenen Fassung 
ernsthafte Probleme geben sollte.

7. Der Verfasser der Stellungnahme stellt daher fest, dass er angesichts der fehlenden 
Einbeziehung des Parlaments bei der Auswahl der Politiken den Berichtsentwurf des 
federführenden Ausschusses dahingehend unterstützt, dass eine Ablehnung des 
Vorschlags für eine Verordnung empfohlen und die Kommission aufgefordert wird, neue 
Vorschläge vorzulegen.

8. Schließlich sollte darauf hingewiesen werden, dass während des Zeitraums, der von der 
nächsten Finanziellen Vorausschau abgedeckt wird, dem Europäischen Parlament durch 
den Verfassungsentwurf neue Befugnisse übertragen werden; jede rechtliche 
Verpflichtung, durch die die Legislativ- und Haushaltsbefugnisse des Parlaments in 
Zukunft ausgehöhlt würden, wird entschieden abgelehnt werden.

LEGISLATIVVORSCHLAG
Der Haushaltsausschuss empfiehlt die Ablehnung des Vorschlags der Kommission.
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